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Beschluss
des Schlichtungsausschusses nach dem Arbeits-

rechtsregelungsgesetz in der Sitzung am 29. März 2006
betreffend Änderung der Anlage 1 zu § 17 KAO - 

Vergütungsgruppenpläne 60 und 61
(VR # 7/2005)

1. Die Mitarbeitenden im kirchlichen Dienst in der Arbeitsrechtlichen Kommission - Landeskirche und Diakonie Württemberg - haben mit Schreiben vom 14. Dezember 2005 folgenden Antrag betreffend Änderung der Anlage 1 zu § 17 KAO - Vergütungsgruppenpläne 60 und 61 gestellt:

„Die Anstellungs- und Vergütungsordnung für die privatrechtlichen angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (KAO) wird wie folgt geändert:

Die Vergütungsgruppenpläne 60 und 61 der Vergütungsordnung (Anlage 1 zu § 17 KAO) werden wie folgt geändert:

I.
Vergütungsgruppenplan 60 wird wie aus der Anlage zum Antrag der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung an die Arbeitsrechtliche Kommission Landeskirche und Diakonie Württemberg vom 21. Juni 2005 ersichtlich neu gefasst.

II.
Vergütungsgruppenplan 61 wird aufgehoben.


III.
Inkrafttreten: 1. September 2005


IV. Übergangsregelungen zum Vergütungsgruppenplan 60:

1.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 1. September 2005 in Vergütungsgruppenplan 61 eingruppiert waren, sind in Vergütungsgruppenplan 60 überzuleiten.


2.
§ 18 KAO findet mit folgender Maßgabe Anwendung: Bewährungszeiten, die in Vergütungsgruppen der bis zum 1. September 2005 geltenden Vergütungsgruppenplänen 60 oder 61 in vergleichbaren Fallgruppen zurückgelegt worden sind, werden auf die Bewährungszeiten im Vergütungsgruppenplan 60 in der ab dem 1. September 2005 geltenden Fassung voll angerechnet.“

2. Herr Haas von der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung erklärt, dass die Landeskirchliche Mitarbeitervertretung ihren Antrag betreffend Änderung der Anlage 1 zu § 17 KAO - Vergütungsgruppenpläne 60 und 61 vom 14. Dezember 2005 zurücknimmt.

Die Dienstgeberseite stimmt dem zu.
Stuttgart, 29. März 2006
Herbert Greß
Vorsitzender

